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Arbeitslosenfürsorge und Armenpflege.
Bortrag, gehalten an der zürcherischen kantonalen Armenvslegel-.Lonferenz a»,
18. April 1921 iil Zürich, von T r, W. Frey, Ehessckretär der freiwilligen mid

Eiinnohnerarinenpflege, zfürich,

Im Verlaufe der Echte» Jahrzehnte, insbesondere aber seit Rechnn dm die

stanze zivilisierte Welt umspannenden Arise haben sich die allgemeinen Anschau-
nngen über die Ausübn»» der öffentlichen Fürsorge von lvrnnd ans geändert.
Noch um die. Mitte des vorigen Iabrbnnderts stand die Armenpflege in, Mittelpunkte

des öffentlichen Unt?rstüdi!!ü,swescns. Dir EIeiammfendrn Vecanbe-
rnngen der Technik nnd des Verkebrsweiens, die rasche Revölkernngsznnalnne,
das Verschwinden der alten (Gebundenheit bewirkten in verhältnismäß'g knr.',.-?

Zeit elll" vollständige Umwälzung in den gesamten Lebensverbällnissen der wir,-
schalllich unselbständigen Renölterungstreiie. Tas Einkommen des Lo!>narbeitees
bewegt sich in (Grenzen, d>e es ihm unmöglich machen, in den vielfachen Wechsel
fällen des Lebens seine Unabhängigkeit zu bebanplen, sich vor der gänzlichen
Verarmung zn schöben. Mag er mit seinen Mitteln goch so wirtschaftlich um
geben, so reichen diese doch nicht dazu ans, nni ibn nn>d seine Familie bei lang
andauernder Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, bei schwerer Erkrankung
oder Invalidität, in den Tagen des erwerbsunfähigen Alters über Wasser zn
hatten, seine Angehörigen bei frühzeitigen! Tode des Ernährers vor H'lssbediirI
tigkeit zu bewahren. Während sich einerseits die breiten Massen des Volkes ihrer
mißlichen Zage immer klarer bewußt wurden und sich zwecks Erringnng von
bessern Lebensverhältnissen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
zusammenschlössen, führte die allmähliche erwachende Einsicht in die sozialen Miß-
öände zum stufenweise» Ausbau eines vielfach verschlungenen Netzes
sozialpolitischer Maßnahmen: Tnrch den Tchnlz der Arbeitskraft, Veeinflnssnng der
Arbeitsbedingungen, Besserung der wirtschaftlichen Lage, Bekämpfung der
A'ldeirslosigkeit, des Wobnnngselendes usw., sollen ganze Revölkernngsklassen vor
dem Hinabgleiten in die Hilfsbedürftigkeit bewabrt werden. Ein vielgestaltiges
Vm sicbernngschstem soll die wirtschaftlichen Folgen von Arankheit, Unfall,
Invalidität, Tod des Ernährers, von Altersgebrcchcn nnd Arbeitslosigkeit mildern.
In dem Maße, als die Forderungen einer gesunden Sozialpolitik allgemeine
Anerkennung gesunden haben, und insbesondere die Notwendigkeit des raschen
Ausbaues der Tozialvecsichernng anerkannt worden ist, ist auch die allgemeine Wert-
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schähnng der armenpflegerischen Fürsorge gesunken. Ter einzig und allein durch
äußere Vernmständnngen iu seiner bristen,; Bedrohte ivill nicht niehr durch ein
als e>cltvi!rdigeud und vielfach unzulänglich einpfitnvettes Almosen gestüht werden.
Tiefe Auffassung ist ganz besonders da geltenb geinacht lvordeni, wo Arbeitslosigkeit

und Uiiterbeschäftigniig große GeselljchaftSgruPPen gälizlicher Verarmung
preiszngebeir drohten. Tie volle Berechtigung des Verlangens nach einer von
der Armenpflege unabhängigen und ausreichenden Arbeitslosenfürsorge wird
heute von keinem einsichtigen Menschen mehr bezweifelt. Es ist nicht zu verkennen,
daß da, wo sozialer Gerechtigkeitssinn mangelte, die Einsicht in die politische
Bedeutung der Arbeitslosigkeit vielen die Augen geöffnet hat. Tie Unzufriedenheit

wit der bestehenden Wirtschaftsordnung verschärft sich naturgemäß in den

Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, wo viele Arbeitswillige zum Müßiggang mit
alt seinen entsittlichenden Begleiterscheinungen gezwungen sind. Fehlt es nun
noch an einer Immunen, vernünftigen Fürsorge, so ist gefährlichen Umtrieben
jeder wünschenswerte Vorschub geleistet. Wer die Beßren der Geschichte zu Rate
zieht, weiß, wie sehr ungehemmte Arbeitslosigkeit als treibende straft in großen
Revolutionen gewirkt hat. sich erinnere Tie an die Pariser Ausstände von IBM
und 1818, an die Pariser Eommune von 1871, „die in engstem Zusammenhang
mit der allgemeinen B'eschäftignngslosigkeit standen, den Funianfstamd, der sich

als ausschließliche Rebellion der Arbeitslosen darstellt". Bei den früheren
sozialistischen und sozialreformatorischen Tpstemen und Bewegungen steht daS

Arbeitslosenproblem mehr oder weniger im Vordergrund. Gleichwohl ist bis
heute nirgends eine auch nur halbwegs befriedigende Lösung dieser schwierigen
Ausgabe erzielt worden.

Tie sozialpolitisch wertvollsten Porschläge und Bestrebungen haben die
Verhütung von Arbeitslosigkeit, welche allein zur Ueberwindung des Almolen-
systems führt, zum Ziele. Leider sind die diesbezüglichen praktischen Erfolge
hinter den bescheidensten Erwartungen zurückgeblieben. Wohl ist eS gelungen,
durch planmäßigen Ausbau -des Arbeitsnachweises das grundlose Brachliegen
unbeschäftigter Arbeitskräfte im Wesentlichen zu verhüten. Ter Vorschlag, es

möchten Ttaat und Gemeinden ihre Arbeitsansträge, soweit sie anfschiebbar sind,
für Zeiten allgemeiner Gcschäftskrisen reservieren, ist Wohl nicht unbeachtet
geblieben, doch ist er iy Zeiten intensivster Anspannung der Finanzen nur in
beschränktem Maße durchführbar. Ties gilt auch in bezng auf die Ausführung
von Potstandsarbeiten, welche zufolge ihrer unwirtschaftlichen Ansnühung der

Arbeitskräfte von höchst problematischem Werte sind. Tiefe und ähnliche
Vorbeugungsmaßnahmen vermögen bei elementaren Geschäftsstocknngen das
Anschwellen der Arbeitslosenmassen nur in bescheidenem Umfang einzudämmen.
To beschränken sich denn auch die bisherigen Maßnahmen der Zozinlpolitik, soweit
sie erfolgreich waren, ans die Abwehr der schlimmen W ir k n n g e n der
Arbeitslosigkeit. Es stellen hier im Vordergrund die Leistungen der freiwilligen
Versicherung. insbesondere die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung, zum Teil
mit staatlicher Tubvention, das sogenannte Genter Tystem. Verschiedene
schweizerische Ttädte (Basel, Bern, Tt. (ballen, Zürich) haben die ersten gesetzgeberischen

Vorstöße betreffend die kommunale, freiwillige und obligatorische Arbeitslosenversicherung

gemacht. Toch ist es bei mißlungenen Versuchen geblieben, die wohl
insofern wertvoll waren, als sie diese Angelegenheit in Fluß gebracht und
andernorts zu weitern Versuchen angeregt haben. Tic Anwendung des Ver-
sichernngszwangeS ans die Arbeitslosigkeit ist nicht einmal in Deutschland, das
allein den Zwang in der Arbeiterversichernng in großzügiger Weise angewendet
bar, durchgeführt worden. Auch in Zürich haben wir es bis heute noch zu keiner
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Versichern»,i gebracht. Vor dem kriepe bestand eine in enser Fühlunauahme
uiit der Arnieirpslene wirkende kommunal.' Arbeitslosennnterstühnng, die ans die
Saison-Arbeitslosigkeit zugeschnitten Ivar nnd sehr bescheidene llnterstühnngS-
ansälze entivickelte. In den ersten weriegsmonateu drohten ernstliche Geschäfts-
steckunge», die aber gliicklicherweise bald überwunden werden konnten, An Stelle
der Arbeitslosennà'rstiilznnn trat die sogenannte Kriegs- nnd Mietnotnnter-
stüvung, die auf ähnlichen (Grundlagen berichte, einer schweren krisenarbeits-
losigleit gegenüber aber bald nicht inehr genügt haben würde, Ihr längeres
Bestehen verdankt diese Fürsorge lediglich dem Umstände, dost sich die Lage des
Arbeitsmarktcs verhältnismäßig rasch wieder erholte und die Kriegsnothilfe
innner mehr die Geschäfte der Armenpflege besorgte, born fiirsorgerischen Standpunkt

nus betrachtet nicht immer mit dein erstrebenswerten Erfolg.
Ihr einem llmfang, wie wir ihn bisher noch nie erlebt haben, trat die

Arbeitslosigkeit in Erscheinung nach Beendigung des europäischen Krieges. In
allen Industrieländern sebtc eine allgemeine Produktions- nnd Absahstocknng
e>n, die sich bei uns besonders seit Ende des lebten Jahres mit aller Schärfe
fühlbar machte, deren weitere Ausdehnung und Verlauf heute nicht abzusehen
sind. Turch verschiedene Beschlüsse des Bundesrates — der zurzeit in .graft
stehende datiert vom 2!>. Sktober l!Nl), ergänzt durch einige später hinzugekom-
menen Zusähe - - wurde eine sich auf das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft
erstreckende Arbeitslosenunterstützung ins Leben gerufen. ES ist nicht meine
Aufgabe, Sie mit den Bestimmungen der heute geltenden Verordnung im
einzelnen bekannt zu inachen. Vielmehr möchte ich in meinen weikern Ausführungen
festzustellen suchen, in welchen Punkten sich unsere derzeitige
A r beitslo s e n u n t e r st ü h n n g von d e r A r m e n u n t e r st ii h n n g

n n t e r s ch ci d e t, w e lche B e z i e b n n g e n z n> i s ch en den beide n

F ü r s o r g e i n st i t u t i o n e n be st e h e n ü> elchc N ückivi r k u n g e n

die A r b e i t s l o s e n s ü rsorge auf die A r m e u s ii r s o r g e ausübt,
nnd e n dli ch auf das F n t e r e s se hi n w c i s e n das d i e A r m e n -

p f l e g c a u d e m m ögli ch st rationellen n u d u m f a s s e n d e n A u s -

b an d i e s e r Für s o r g c i n d e r Z u k u n f t b e s i h t. Wenn ich dabei
einige kritische Bemerkungen nicht unterdrücken kann, so möchte ich schon im
voraus mit allem Nachdruck betonen, daß mir eine grundsätzliche Kritik der
bestehenden Verordnung und deren praktischer Anwendung durchaus fern liegt,
sich bin vielmehr davon überzeugt, daß bei der Schwierigkeit und Kompliziertheit
der zu bewältigenden Aufgabe, so wie die Tinge heute liegen, eine befriedigende
Lösung gefunden ist. (Fortsetzung folgt.)

Bern. K o n f e r e n z d e r Bezirks- A r m e n i n s p e k t o r e » d e s K t s.
B e r ». Tas bernische Armeninsstektorat umfaßt 94 Kreise mit ebensoviel BezirkS-
inipel'toren. Tiest werden jeden Herbst l.mdesteilsweisc zu einer konfeienz
znsammeubernfen, die von einem im Bezirk wohnenden Mitglied der kantonalen
Armenkvmniisfion geleitet wird. Bei Anlast dieser Konferenzen werden durch den
kantonalen Arineninspektor Mitteilungen über den (bang der Armenpflege im
Laufe des Jahres gemacht, ferner solche ans den Rapporten der Bezirksarmeninspektoren

in den Kontrollheftcn, über die Funktionen der Inhaber des Patronates,

die Ausfertigung der Patronatsberichte, über auffallende Vorkommnisse
in der Armenpflege, alles Tinge, die den Inspektoren neue Anregungen geben,
nicht nur den neu ins Amt getretenen, sondern auch solchen, die schon seit
Jahrzehnten mitten in der Armenpflege stehen. Bei Anlast dieser .Konferenzen wird
den Inspektoren ebenfalls von neuen Weisungen der kantonalen Armcndirektion
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